
Neue  verfassungsrechtliche
Bedenken  gegen  CETA  –
Einladung zum Pressegespräch
geschrieben von Andreas | 29. Juni 2017
Neue verfassungsrechtliche Bedenken gegen CETA
Wie kann CETA im Bundesrat verhindert werden?
Wie  steht  es  um  JEFTA,  TTIP,  TISA  und  die  anderen
Handelsabkommen  der  EU?

Zeit: Mittwoch, 5.Juli 2017, 10:30 Uhr
Ort: Habel am Reichstag, Luisenstraße 19, 10117 Berlin (unter
den S-Bahn-Bögen)

Sehr geehrte Damen und Herren,

kurz vor dem G20-Gipfel sind die Handelsabkommen wieder in der
Debatte. Bei JEFTA, dem Abkommen mit Japan, zeigt sich, dass
die EU aus CETA und TTIP offenbar nichts gelernt hat. Die
Handelsabkommen dieses neuen Typs gefährden die Souveränität
der Mitgliedstaaten und sind verfassungsrechtlich bedenklich –
das  zeigt  ein  aktuelles  Rechtsgutachten  des  renommierten
Verfassungsexperten Prof. Dr. Martin Nettesheim (Universität
Tübingen) am Beispiel CETA. Bundesrat und Bundestag könnten
CETA, das Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada, noch
stoppen – und der Bundesrat hat auch das Recht dazu.

Zur  Darstellung  des  rechtlichen  Sachverhaltes,  der
Hintergründe und der Gefahren für das föderale System laden
wir Sie zum Pressegespräch ein. Wir stellen Ihnen auch vor,
wie es um TTIP, JEFTA und TISA steht.

Als  Gesprächspartnerinnen  und  Gesprächspartner  stehen  Ihnen
zur Verfügung:

Prof. Dr. Martin Nettesheim
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Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht, Europarecht und
Völkerrecht, Universität Tübingen

Thilo Bode
Geschäftsführer foodwatch International

Roman Huber
Geschäftsführender Bundesvorstand Mehr Demokratie

Maritta Strasser
Teamleiterin Kampagnen Campact

Für eine Rückmeldung, ob wir mit Ihrem Kommen rechnen dürfen,
wären wir Ihnen zur besseren Planung sehr dankbar – formlos
telefonisch unter (0 30) 24 04 76 – 290 oder per Mail an
presse@foodwatch.de.

Kontakt
Foodwatch
Andreas Winkler
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(0 30) 24 04 76 – 290
Mail: presse@foodwatch.de

Vor EU-Entscheidung zu CETA:
Neue Studie zur europäischen
Freihandelspolitik
geschrieben von Andreas | 29. Juni 2017
Menschenrechte  in  EU-Handelsabkommen  bleiben  leeres
Versprechen
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Berlin,  7.  Februar  2017.  Beim  CETA-Vertrag  hat  die  EU  es
versäumt, dringend notwendige Reformen
vorzunehmen,  die  eine  menschenrechtsbasierte  und  sozial-
ökologisch nachhaltige Handelspolitik
gewährleisten. Dass eine solche Reform dringend notwendig ist,
zeigt die heute (7.2.) vorgestellte
Studie,  die  von  Brot  für  die  Welt,  Forum  Umwelt  und
Entwicklung,  UnternehmensGrün  und  ver.di  in
Auftrag gegeben wurde. Sie weist auf Unzulänglichkeiten bei
den Arbeits- und Sozialstandards sowie
gravierende  Defizite  bei  der  Gestaltung  einer
menschenrechtsgeleiteten  Handelspolitik  hin.  Demnach
sind die gegenwärtigen Instrumente sowohl in ihrem Regelumfang
als auch in ihrer praktischen
Anwendung unzureichend. Der CETA-Vertrag mit Kanada ist damit
kein zukunftsfähiges Abkommen.

Die EU wendet ihre eigene Menschenrechtsklausel nur selektiv
an. Bisher waren in der Regel nur ökonomisch wenig bedeutende
Staaten  betroffen.  Bei  wichtigen  Handelspartnern  wie  etwa
Mexiko drückt die EU hingegen ein Auge zu, selbst wenn es zu
systematischen  Menschenrechtsverletzungen  kommt“,  kritisiert
Sven Hilbig, Welthandelsexperte von Brot für die Welt. Bei
CETA hat die EU versäumt, ihre Menschenrechtspolitik gemäß
ihrer eigenen gesetzlichen Vorgaben zu reformieren. Es bestehe
die  Gefahr,  dass  gegenwärtige  und  zukünftige  Verhandlungen
über Handelsabkommen etwa mit Mexiko nach der Blaupause CETA
ausgehandelt werden.

Michael  Fischer,  Leiter  Politik  und  Planung  bei  ver.di
kritisiert,  dass  bisherige  EU-Handelsabkommen  einer
einseitigen  Freihandelsdoktrin  folgen  und  so  weder  zur
Durchsetzung  von  Arbeits-  und  Sozialstandards  bei  den
Handelspartnern beitragen, noch sie hierzulande und in Europa
schützen. Trotz einiger oberflächlicher Verbesserungen bilde
CETA  keine  Ausnahme.  „Es  ist  nicht  nachvollziehbar,  dass
Interessen transnationaler Konzerne und Investoren gegenüber



dem  Schutz  von  Arbeits-  und  Sozialstandards  privilegiert
werden. Arbeits- und Sozialstandards erhalten zwar inzwischen
sogar  eigene  Kapitel,  aber  es  mangelt  weiterhin  an
Mechanismen,  die  verhindern,  dass  sie  durch
Liberalisierungsverpflichtungen  direkt  oder  indirekt  unter
Druck geraten.“

„Der  CETA-Vertragstext  macht  deutlich,  dass  Umweltstandards
für die EU zweitrangig sind“, moniert Jürgen Maier vom Forum
Umwelt  und  Entwicklung.  „Unverbindliche  Umwelt-  und
Sozialkapitel, aber harte neue Klagerechte für Investoren –
nichts  zeigt  deutlicher,  wo  die  Prioritäten  der  EU-
Handelspolitik  liegen  und  warum  so  viele  Menschen  sie
ablehnen.“

Aber  auch  die  Unternehmen,  die  bereits  hohe  Umwelt-  und
Sozialstandards umsetzen, fordern stärkere Verpflichtungen und
Sanktionsmöglichkeiten  ein.  Katharina  Reuter,
Geschäftsführerin  von  UnternehmensGrün,  konstatiert:  „Die
Nachhaltigkeitskapitel sind zahnlose Tiger – denn sie sind
nicht  sanktionsbewehrt  und  generieren  keine  zusätzlichen
Verpflichtungen.  Die  wenigen  verbindlichen  Verpflichtungen,
etwa  die  Nichtabsenkungsklausel,  können  unterlaufen  werden,
etwa wenn ökonomische Sparzwänge angeführt werden. Wir sehen
nicht,  wie  die  vorgesehenen  Monitoringsysteme  durch  die
Zivilgesellschaft  –  das  eigentliche  Novum  –  die  sonstigen
Schwächen der Nachhaltigkeitskapitel und der Handelsverträge
kompensieren könnten.“

Seit dem Lissabon-Vertrag von 2009 ist die EU grundsätzlich
verpflichtet,  Handelsabkommen  menschenrechtskonform
auszurichten. Dem vereinbarten Freihandelsabkommen mit Kanada
(CETA) kommt eine besondere Rolle zu, weil es als Blaupause
für  zukünftige  bilaterale  Abkommen  mit  Entwicklungs-  und
Industrieländern  gilt.  Die  Studie  „Menschenrechte  als
uneingelöstes  Versprechen.  Nachhaltigkeit,  Umwelt-  und
Sozialstandards in EU-Handelsabkommen“ untersucht bilaterale
Handelsabkommen der EU aus den letzten 25 Jahren.



Die  Studie  „Menschenrechte  als  uneingelöstes  Versprechen.
Nachhaltigkeit, Umwelt- und
Sozialstandards  in  EU-Handelsabkommen“  finden  Sie  unter:
http://bfdw.de/menschenrechte

Für Rückfragen stehen Ihnen folgende Experten zur Verfügung:

Dr.  Katharina  Reuter,  reuter@unternehmensgruen.de,
0178-4481991
Sven Hilbig, sven.hilbig@brot-fuer-die-welt.de, 0170-29 18 161
Michael Fischer, michael.fischer@verdi.de; 030-69561030
Jürgen Maier, chef@forumue.de, 030-6781 775 88 oder 0171-383
6135

Pressekontakt:
Brot für die Welt
Anne Dreyer
Tel.: 030-65211-4430
presse@brot-fuer-die-welt.de
ver.di
Tel.: 030-6956-1011/1012
pressestelle@verdi.de

CETA:  Wirtschaftsinitiative
warnt  vor  einseitigem
Handelsvorteil für kanadische
Unternehmen
geschrieben von Andreas | 29. Juni 2017
Pressemitteilung
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Berlin,  17.  Oktober  2016:  Morgen  entscheidet  der  Rat  für
Auswärtige  Angelegenheiten  über  die  Unterzeichnung  und
vorläufige  Anwendung  von  CETA.  Die  Wirtschaftsinitiative
„Kleine  und  Mittelständische  Unternehmen  (KMU)  gegen  TTIP“
fordert, das Freihandelsabkommen zwischen EU und Kanada zu
stoppen.  Wichtiger  Grund:  CETA  ist  eine  Gefahr  für  das
erfolgreiche  europäische  Verfahren  zur  Zulassung  und
Zertifizierung von Produkten. Kanadische Unternehmen könnten
wegen  einfacherer  Produktzulassungen  im  europäischen  Markt
einseitig bevorteilt werden.

„CETA  würde  den  europäischen  Markt  einseitig  für  Kanada
öffnen,  während  der  kanadische  Markt  für  viele  Europäer
verschlossen bleibt“, warnt Guido Körber, Geschäftsführer von
Code Mercenaries und Beirat der Initiative „KMU gegen TTIP“.
„Um ein Produkt auf den Markt zu bringen, reicht in Europa
meistens  ein  einfaches  CE-Kennzeichen.  Dieses  vergibt  der
Hersteller  selber:  Er  garantiert  damit,  die  geltenden
Standards beachtet zu haben“, erklärt Körber weiter. In Europa
müssen  nur  Produkte  mit  erhöhten  Sicherheitsanforderungen,
etwa Medizinprodukte, von dritter Stelle zertifiziert werden.
Bei einer Computertastatur zum Beispiel ist das nicht nötig.
In  Kanada  müssen  demgegenüber  alle  Elektronikprodukte  ein
entsprechendes Zertifikat aufweisen. „Ohne Prüfsiegel darf ein
Produkt nicht auf den kanadischen Markt, daran ändert auch
CETA nichts. Umgekehrt sollen durch das Freihandelsabkommen
allerdings  in  Kanada  zertifizierte  Produkt  automatisch  als
CEKonform  gelten“,  so  Körber.  „CETA  wird  damit  zur
Einbahnstraße  für  kanadische  Unternehmen.“

Darüber  hinaus  kann  das  Freihandelsabkommen  das  gesamte
europäische Normierungssystem untergraben. In Europa gilt: Ein
Sachverhalt,  eine  Norm.  Die  Normen  sind  mit  den
internationalen Standards ISO, IEC und ITU harmonisiert. In
Kanada  sind  verschiedene  akkreditierte  Labors  für  die
Zertifizierung  zuständig  –  mit  teilweise  voneinander
abweichenden  Standards.  Werden  europäische  und  kanadische



Standards  gegenseitig  anerkannt,  ohne  sie  zuvor  zu
vereinheitlichen,  importiert  Europa  die  kanadische
Normenvielfalt. „Das wäre ein Rückschritt in die Zeit vor dem
Binnenmarkt,  als  in  Europa  über  1,4  Millionen  Standards
existierten“, befürchtet Körber. „Heute gibt es in Europa nur
noch 160.000 Standards.“

Hintergrund: Unterschiedliche Anforderungen für die Zulassung
von Produkten sind für Hersteller mit gravierendem Aufwand
verbunden:  Eine  Zertifizierung  für  den  amerikanischen  bzw.
kanadischen Markt ist nicht nur teuer. Unter Umständen müssen
sogar verschiedene Produktlinien hergestellt werden. Deswegen
wurde den mittelständischen Unternehmen in Aussicht gestellt,
mit CETA und TTIP würden Doppelzertifizierungen wegfallen. Das
Bundeswirtschaftsministerium  (BMWI)  hat  jedoch  bereits
eingestanden, dass eine Anpassung der Standards durch TTIP
„vor den nächsten zehn bis 20 Jahren nicht zu erwarten“ sei. 1
„TTIP  und  CETA  stehen  bei  der  Harmonisierung  von
Produktanforderungen  vor  den  gleichen  Problemen  –  und  in
beiden Fällen sind sie nicht gelöst“, urteilt Körber.

Die  Wirtschaftsinitiative  „Kleine  und  mittlere  Unternehmen
(KMU) gegen TTIP“ wurde im Herbst 2015 von fünf Unternehmen
aus  unterschiedlichen  Bundesländern  gegründet,  schnell
schlossen sich
mehr  als  2.500  Unternehmen  dem  Aufruf  an.  Die
Arbeitsgemeinschaft möchte zu einer differenzierten Diskussion
um CETA, TTIP und TiSA beitragen und kritischen Stimmen aus
den Reihen der Wirtschaft Gehör verschaffen.

In der Reihe TTIP in der Diskussion ist bisher erschienen:
–  TTIP  und  Maschinenbau/Elektronikindustrie
(www.kmu-gegenttip.
de/content/download/1616/40948/file/160204_Pressemitteilung_KM
U_gegen_TTIP_Fa
ctsheet%20Maschinenbau.pdf)
– TTIP und Handwerk (www.kmu-gegenttip.
de/content/download/1629/40989/file/160608_Faktenblatt_TTIP_in



_der_Diskussion_H
andwerk.pdf)
– TTIP und Gesundheitswesen/Pharma (www.kmu-gegenttip.
de/content/download/1633/41001/file/160713_TTIP_in_der_Diskuss
ion_PharmaGesun
dheitswesen.pdf)
Weitere  Informationen  finden  Sie  im  Internet  unter
www.kmu-gegen-ttip.de.

Kontakt:
Arbeitsgemeinschaft  „KMU  gegen  TTIP  DE“  //  info@kmu-gegen-
ttip.de
facebook.com/KMUgegenTTIP // twitter.com/KMUgegenTTIP_DE

Pressekontakt:
Kai Weller, Agentur Ahnen&Enkel
Mail: weller@ahnenenkel.com
Mobil: 0176 24569084

1  Vgl.:
www.tagesspiegel.de/wirtschaft/freihandelsabkommen-letzte-verh
andlungsrunde-doch-keine-einigkeitueber-ttip/13884526.html

Unterschriftenübergabe:
340.000  gegen  vorläufiges
Inkrafttreten von CETA
geschrieben von Andreas | 29. Juni 2017
Pressemitteilung

Berlin,  12.  Oktober  2016.  Aktivisten  von  BUND,  Campact,
foodwatch,  Greenpeace  und  Mehr  Demokratie  haben  dem
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Bundeskanzleramt  heute  mehr  als  340.000  Unterschriften
übergeben.  Die  Petition  fordert  Wirtschaftsminister  Sigmar
Gabriel  auf,  gegen  das  europäisch-kanadische
Freihandelsabkommen  CETA  zu  stimmen  und  weder  dessen
vorläufige – ohne Zustimmung der nationalen Parlamente – noch
endgültige Anwendung zu akzeptieren. Gabriel hatte es zuvor
abgelehnt,  die  Unterschriften  persönlich  entgegenzunehmen.
Deshalb wurde die Übergabe auf das Kanzleramt verlegt, wo das
Kabinett das weitere Vorgehen der Bundesregierung in Bezug auf
CETA beschließen wird.

Ebenfalls heute verhandelt das Bundesverfassungsgericht über
einen Eil-Antrag, den Campact, foodwatch, Mehr Demokratie und
weitere  Beschwerdeführende  im  Rahmen  ihrer
Verfassungsbeschwerde gegen die vorläufige Anwendung von CETA
gestellt  hatten.  Das  Bundesverfassungsgericht  könnte  den
deutschen Vertreter im EU-Ministerrat beauftragen, bei der für
den  18.  Oktober  geplanten  Abstimmung  über  die  vorläufige
Anwendung mit „Nein“ zu stimmen.

Eine  vorläufige  Anwendung  von  CETA  missachtet  den
Organisationen zufolge demokratische Prinzipien. Die mit CETA
vorgesehenen  Ausschüsse,  die  demokratisch  nicht  legitimiert
sind,  könnten  Entscheidungen  von  Bundestag  und  Bundesrat
aushebeln. In Zukunft würde damit am Gemeinwohl orientierte
Gesetzgebung erschwert und künftige Gesetze den Regeln des
liberalisierten  Handels  unterworfen.  Auch  das  europäische
Vorsorgeprinzip  –  ein  Kernprinzip  des  Gesundheits  –  und
Umweltschutzes der EU sei in Gefahr. Es wird bisher weder im
CETA-Vertragstext noch in der Zusatzerklärung abgesichert.

CETA als sogenanntes „living agreement“ soll während seiner
Laufzeit  weiterentwickelt  werden,  ohne  dass  die  EU-
Mitgliedsstaaten  an  diesem  Prozess  demokratisch  beteiligt
wären, so die Kritik der Organisationen. Zudem schaffe CETA
mit  den  Investitionsgerichtshöfen  eine  Paralleljustiz  mit
Sonderrechten  für  jeweils  ausländische  Investoren.  Diese
geplanten Gerichte räumten Investoren das Recht ein, Staaten



auf hohe Schadensersatzsummen zu verklagen, wenn sie sich um
ihre erwarteten Gewinne gebracht fühlen.

Pressekontakte:
BUND: Annika Natus, annika.natus@bund.net, 030 / 275 86 464
Campact: Svenja Koch, koch@campact.de, 04231 / 95 75 90
foodwatch: Dario Sarmadi, presse@foodwatch.de, 030 / 240 476
290
Greenpeace: Matthias Flieder, 0175 / 3454 113
Mehr Demokratie: Neelke Wagner, 030 / 420 823 70

CETA:
Bundesverfassungsgericht
verhandelt  über  Eil-Anträge
gegen vorläufige Anwendung
geschrieben von Andreas | 29. Juni 2017
Terminhinweis

Berlin,  10.  Oktober  2016.  Das  Bundesverfassungsgericht
verhandelt am kommenden Mittwoch über mehrere Eil-Anträge, die
sich gegen eine vorläufige Anwendung des geplanten europäisch-
kanadischen Handelsabkommens CETA richten. Am Donnerstag (13.
Oktober)  will  der  Zweite  Senat  unter  Vorsitz  von
Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle bereits seine Entscheidung
verkünden.

Gegenstand einer gemeinsamen Anhörung am Mittwoch werden die
Eil-Anträge  aus  vier  Verfassungsbeschwerden  sowie  einer
Organklage der Bundestagsfraktion Die Linke sein. So haben die
Organisationen  Campact,  foodwatch  und  Mehr  Demokratie  eine
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einstweilige  Anordnung  gegen  die  so  genannte  vorläufige
Anwendung von CETA beantragt (AZ: 2 BvR 1823/16). Durch die
vorläufige  Anwendung  würde  das  Abkommen  bereits  lange  vor
einer Abstimmung im Deutschen Bundestag Gültigkeit erlangen.
Der EU-Ministerrat soll am 18. Oktober sowohl über die Annahme
von CETA als auch über dessen vorläufige Anwendung abstimmen.
Gibt das Bundesverfassungsgericht dem Eil-Antrag statt, würde
es den deutschen Vertreter im Ministerrat dazu auffordern,
gegen  die  vorläufige  Anwendung  zu  stimmen.  Die
Beschwerdeführer sehen in dem Handelsabkommen eine Gefahr für
die  Demokratie,  da  Wirtschaftsinteressen  etwa  durch
Sonderklagerechte  höher  bewertet  werden  und  Standards
gefährden  können.

Kern der Verfassungsbeschwerde ist eine Überprüfung, ob der
CETA-Vertrag im Einklang mit dem deutschen Grundgesetz steht.
Diese Frage wird in dieser Woche aller Voraussicht nach noch
nicht  vom  Bundesverfassungsgericht  behandelt,  sondern  wäre
Gegenstand eines späteren Hauptsacheverfahrens.

Die  wichtigsten  Fragen  rund  um  die  Anhörung  und  die
Verfassungsbeschwerde beantworten Mehr Demokratie, foodwatch
und Campact in einem Hintergrundpapier, das im Internet zum
Download bereit steht.

Link:

– Fragen und Antworten zur Verhandlung und Urteilsverkündung
des  Bundesverfassungsgerichts  gegen  CETA:  tinyurl.com/faq-
ceta-bverfg
–  Kommentar  zur  Folgenabwägung  der  Bundesregierung:
tinyurl.com/ceta-folgenabschaetzung

Termine:

– Anhörung vor dem Bundesverfassungsgericht am Mittwoch, 12.
Oktober 2016, 10 Uhr
– Urteilsverkündung (geplant): Donnerstag, 13. Oktober 2016,
10 Uhr



Pressekontakte:
Campact: Svenja Koch, koch@campact.de, 0 42 31 / 95 75 90
Vor Ort in Karlsruhe: Jörg Haas, haas@campact.de, 01 52 / 22
88 87 99
Mehr Demokratie: Anne Dänner, presse@mehr-demokratie.de, 0 30
/ 42 08 23 70
Vor Ort in Karlsruhe (Mittwoch): Anne Dänner 01 78 / 8 16 30
17
Vor Ort in Karlsruhe (Donnerstag): Nicola Quarz, 01 57 / 72 38
93 52
foodwatch: Martin Rücker, presse@foodwatch.de, 0 30 / 24 04 76
– 2 90
Vor Ort in Karlsruhe: Martin Rücker, 01 74 / 3 75 16 89

Rechtsgutachten: „Nein“ eines
einzigen  EU-Mitgliedsstaates
könnte CETA stoppen
geschrieben von Andreas | 29. Juni 2017
Pressemitteilung – Freihandelsabkommen:

– Qualifizierte Mehrheit genügt nicht: Mitgliedstaaten müssen
einstimmig über Unterzeichnung und vorläufige Anwendung von
CETA entscheiden
– EU kann den Abschluss von CETA nicht einfach an sich ziehen:
Wenn CETA nachträglich als reines EU-Abkommen definiert wird,
muss nachverhandelt werden

Berlin, 07. Oktober 2016. Die Unterzeichnung und vorläufige
Anwendung  des  Handelsabkommens  zwischen  der  EU  und  Kanada
(CETA)  muss  von  allen  EU-Mitgliedstaaten  einstimmig
beschlossen werden – eine qualifizierte Mehrheit reicht nicht
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aus.  Zu  diesem  Ergebnis  kommt  ein  von  Mehr  Demokratie,
Greenpeace,  Foodwatch  und  Campact  in  Auftrag  gegebenes
Gutachten  des  Staats-  und  Völkerrechtlers  Prof.  Bernhard
Kempen (Universität Köln). Demnach würde, anders als kürzlich
von der österreichischen Regierung vertreten, das „Nein“ eines
Mitgliedstaates genügen, um zu verhindern, dass CETA vorläufig
angewendet beziehungsweise unterzeichnet werden kann.

„Nach unserer Rechtsauffassung kann sich keine Regierung damit
herausreden, dass ihre Ablehnung von CETA ohnehin kein Gewicht
hätte“,  sagt  Roman  Huber,  geschäftsführender  Bundesvorstand
des  Vereins  Mehr  Demokratie,  der  das  Gutachten  initiiert
hatte.  Gutachter  Bernhard  Kempen  erläutert:  „Den  aktuellen
Vorschlag der Kommission, CETA als ein gemischtes Abkommen zu
unterzeichnen und vollständig vorläufig anzuwenden, kann der
Rat nur einstimmig annehmen. Daran ändert sich auch nichts,
wenn die Kommission vorschlägt, bestimmte Teile von CETA aus
der vorläufigen Anwendung herauszunehmen.“

Die  Frage,  ob  das  „Nein“  eines  Landes  CETA  als  Ganzes
verhindern  kann,  ist  derzeit  vor  allem  mit  Blick  auf  die
Niederlande  interessant:  Dort  organisiert  ein
zivilgesellschaftliches  Bündnis  ein  Referendum,  in  dem  die
Bevölkerung  über  die  Ratifikation  von  CETA  durch  die
Niederlande  abstimmen  könnte.

In  Deutschland  könnte  unter  anderem  das
Bundesverfassungsgericht die Regierung dazu auffordern, „Nein“
zur vorläufigen Anwendung und zu bestimmten Inhalten von CETA
zu sagen. In der kommenden Woche (12./13. Oktober) wird in
Karlsruhe darüber verhandelt, ob und wieweit die vorläufige
Anwendung von CETA mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Nach
dieser Entscheidung über den einstweiligen Rechtsschutz wird
sich das Verfassungsgericht aller Wahrscheinlichkeit nach im
Hauptsacheverfahren noch stärker inhaltlich mit CETA befassen.

In Bayern, Schleswig-Holstein und NRW laufen Volksinitiativen
und  Volksbegehren  mit  dem  Ziel,  diese  Bundesländer  im



Bundesrat  zur  Ablehnung  von  CETA  zu  bewegen.  Stimmt  der
Bundesrat nicht zu, kann das gesamte Abkommen nicht in Kraft
treten.

Momentan  behandelt  die  EU-Kommission  CETA  als  gemischtes
Abkommen.  Sie  bezieht  die  Mitgliedstaaten  aus  politischen
Erwägungen  heraus  ein,  obwohl  sie  nach  eigenen  Aussagen
juristisch anderer Auffassung ist und CETA für ein reines EU-
Abkommen hält.

„Die  Kommission  behält  sich  in  einem  Zustand  rechtlicher
Unsicherheit vor, den Ratifikationsprozess, der derzeit auf
die  Mitwirkung  aller  EU-Mitgliedstaaten  angelegt  ist,  so
abzuändern,  dass  die  alleinige  Entscheidung  des  Rates
ausreicht“, erläutert Bernhard Kempen. Er kommt zum Ergebnis,
dass der Ratifikationsprozess gestoppt werden muss, sobald die
Kommission CETA doch als reines EU-Abkommen behandeln will.
Dies  könnte  sich  nach  der  Überprüfung  des  Europäischen
Gerichtshofes zum EU-Singapur-Abkommen ergeben. „Auf Vorschlag
der  Kommission  müsste  der  Rat  die  bereits  gefassten
Ratsbeschlüsse zu CETA aufheben und der Kommission ein Mandat
zu Nachverhandlungen erteilen“, so Kempen.

Quellen:

– Rechtsgutachten über die Mehrheitserfordernisse im Rat der
Europäischen  Union  bei  der  Abstimmung  über  CETA:
tinyurl.com/jfua8ub

Pressekontakt:

foodwatch e.V.
Martin Rücker
E-Mail: presse@foodwatch.de
Tel.: +49 (0)30 / 24 04 76 – 2 90



CETA-Gutachten  unter
Verschluss  oder  seitenweise
geschwärzt:  foodwatch
kritisiert  Intransparenz  der
EU-Kommission  in  Debatte  um
Freihandelsabkommen
geschrieben von Andreas | 29. Juni 2017

Pressemitteilung – Thema: Freihandel

So  sieht  die  Transparenz-Initiative  der  EU-Kommission  aus:
Ausschnitt aus den geschwärzten Unterlagen der EU-Kommission

Berlin, 28. September 2016. Die Europäische Kommission hat auf
Anfrage  der  Verbraucherorganisation  foodwatch  Teile  einer
umstrittenen  Rechtsanalyse  zum  Freihandelsabkommen  CETA
veröffentlicht – die entscheidenden Passagen sind allerdings
seitenlang  geschwärzt  oder  komplett  gelöscht.  foodwatch
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kritisierte  am  heutigen  „Tag  der  Informationsfreiheit“  die
Intransparenz der EU in der Debatte um die Freihandelsabkommen
CETA und TTIP.

„Was für ein Schildbürgerstreich aus Brüssel: Die Europäische
Kommission  rückt  Teile  der  Rechtsgutachten  zwar  heraus  –
schwärzt  und  löscht  aber  alle  entscheidenden  Textstellen.
Liebe EU-Beamte, warum habt ihr nicht gleich das ganze Papier
in schwarze Tinte getaucht?“, so Lena Blanken, Volkswirtin bei
der Verbraucherorganisation foodwatch. „Die vermeintliche EU-
Transparenzinitiative  zu  TTIP  und  CETA  wird  ad  absurdum
geführt.  Die  Europäische  Kommission  hat  aus  den
Bürgerprotesten gegen die Freihandelsabkommen offenbar nichts
gelernt.“

Bei den Rechtsgutachten geht es um die Frage, ob der geplante
europäisch-kanadische  CETA-Vertrag  als  sogenanntes  EU-only-
Abkommen eingestuft wird – ein entscheidender Punkt. Denn die
Europäische  Kommission  hatte  stets  die  Position  vertreten,
CETA falle unter die alleinige Zuständigkeit der EU. Damit
hätte das Handelsabkommen in Kraft treten können, ohne dass
nationale Parlamente darüber abstimmen. Auf Grundlage der von
foodwatch angefragten Gutachten hatte die Kommission außerdem
gefordert,  dass  das  gesamte  Abkommen  bereits  „vorläufig“
angewendet wird. Die Bundesregierung hingegen hatte CETA immer
als „gemischtes Abkommen“ betrachtet, da es sowohl nationale
als  auch  europäische  Zuständigkeiten  berührt,  und  ein
entsprechendes  Rechtsgutachten  dazu  öffentlich  gemacht.  Auf
politischen  Druck  hin  hatte  die  Kommission  erst  kürzlich
zugestimmt,  CETA  doch  als  gemischtes  Abkommen  zu
verabschieden.

foodwatch  hatte  bei  der  Kommission  angefragt,  auf  welcher
juristischen Grundlage CETA als „EU only“ eingestuft wurde.
Wochen später und nach mehrfachem Nachfragen veröffentlichte
die Kommission zwar Teile der Gutachten, nahezu alle Stellen
waren aber geschwärzt oder gelöscht.



Lena  Blanken  von  foodwatch:  „Die  EU  fabuliert  gerne  von
Transparenz und Bürgerdialog – aber wenn es darauf ankommt,
bleibt  davon  nicht  viel  übrig.  Wir  brauchen  endlich  eine
ehrliche  und  offene  Debatte  über  die  geplanten
Freihandelsabkommen  –  dafür  müssen  die  entscheidenden
Dokumente und Positionen aber der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht  werden.  Die  Bürgerinnen  und  Bürger  sind  zu  Recht
skeptisch gegenüber Mauscheleien hinter verschlossenen Türen.“

Quellen und weiterführende Informationen:
– Gutachten der EU-Kommission mit geschwärzten und gelöschten
Seiten: tinyurl.com/gw6joaw
– Antwort der EU-Kommission an foodwatch: tinyurl.com/z4u6rca

Pressekontakt:
Andreas Winkler
E-Mail: presse@foodwatch.de
Tel.: +49 (0)30 / 24 04 76 – 2 90
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Mehr  Demokratie,  foodwatch
und  Campact  setzen  auf  ein
Verbot  der  vorläufigen
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Anwendung
geschrieben von Andreas | 29. Juni 2017
gemeinsame Pressemitteilung von foodwatch und Mehr Demokratie

– Urteilsverkündung zu den Anträgen auf einstweilige Anordnung
bereits am 13. Oktober
– Das Gericht könnte die „vorläufige Anwendung“ des kompletten
CETA-Vertrags untersagen.
– Auch die Themen „Einstimmigkeit“ und „gemischtes Abkommen“
werden behandelt.

23. September 2016. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt am
12. Oktober 2016, 10 Uhr, über mehrere Eilanträge, die darauf
zielen,  die  vorläufige  Anwendung  des  Handelsvertrages  CETA
zwischen der EU und Kanada vorerst zu verhindern. Neben der
von  Campact,  foodwatch  und  Mehr  Demokratie  initiierten
Verfassungsbeschwerde  „Nein  zu  CETA“  werden  drei  weitere
Verfassungsbeschwerde  sowie  eine  Organklage  der  Partei  Die
Linke behandelt. Alle fünf Klägergruppen setzen darauf, dass
das Gericht den deutschen Vertreter im Rat der Europäischen
Union dazu verpflichtet, auf der entscheidenden Sitzung im
Oktober gegen die vorläufige Anwendung von CETA zu stimmen.

„Solange  das  Gericht  nicht  im  Hauptsacheverfahren  darüber
entschieden hat, ob CETA mit dem Grundgesetz vereinbar ist,
dürfen auch keine politischen Tatsachen geschaffen werden und
genau das würde durch eine vorläufige Anwendung passieren“,
erklärt  Roman  Huber,  geschäftsführender  Bundesvorstand  des
Vereins Mehr Demokratie. „Dafür spielt es auch keine Rolle, ob
die Schiedsgerichte von der vorläufigen Anwendung ausgenommen
werden. Die demokratisch nicht-legitimierten CETA-Ausschüsse
würden auf jeden Fall vorläufig ihre Arbeit aufnehmen. Wir
sind der Ansicht, dass dadurch die Rechte des Bundestags und
des  Europäischen  Parlamentes  beschnitten  werden  und  setzen
darauf, dass das Gericht das verhindert.“

https://www.ecopressblog.de/bundesverfassungsgericht-verhandelt-am-12-oktober-ueber-eilantraege-zu-ceta-mehr-demokratie-foodwatch-und-campact-setzen-auf-ein-verbot-der-vorlaeufigen-anwendung/


„Das Bundesverfassungsgericht hört die CETA-Kritiker zu ihren
zentralen Argumenten an. Das zeigt, dass sich die Kritikpunkte
nicht einfach so beiseite wischen lassen, wie es Herr Gabriel
und  Frau  Merkel  gerne  hätten“,  ergänzt  Thilo  Bode,
Geschäftsführer  der  Verbraucherorganisation  foodwatch.  „Die
vorläufige  Anwendung  eines  demokratieschädlichen  Vertrages
ohne  Abstimmung  in  den  nationalen  Parlamenten  ist
brandgefährlich, weil die negativen Auswirkungen des Abkommens
Fakten  schaffen  –  und  zwar  nicht  vorläufig,  sondern
endgültig.“

Aus  der  Verhandlungsgliederung  geht  hervor,  dass  sich  das
Bundesverfassungsgericht  auch  mit  der  Rechtsnatur  von  CETA
(gemischtes Abkommen oder reines EU-Abkommen?) sowie mit dem
Ratifikationsverfahren  (qualifizierte  Mehrheit  oder
Einstimmigkeit bei der Zustimmung notwendig?) befassen wird.
Die Klarstellungen zu diesen Punkten dürften für den weiteren
Ratifikationsprozess  auch  in  anderen  Ländern  von  großer
Bedeutung sein. So könnte etwa ein Veto der österreichischen
Regierung das Abkommen zu Fall bringen, wenn CETA von allen
Mitgliedstaaten  einstimmig  beschlossen  werden  muss.  Am  13.
Oktober ist bereits die Urteilsverkündung angesetzt – dort
wird  es  nur  um  die  sogenannten  Anträge  auf  einstweilige
Anordnung  gehen.  Die  inhaltlichen  Kritikpunkte  der
Beschwerdeführenden  wird  das  Gericht  später  in  einem
Hauptsacheverfahren  behandeln.

Links:
–  Terminsladung  und  Verhandlungsgliederung:
www.ceta-verfassungsbeschwerde.de/wp-content/uploads/2016/09/2
016-09-22_Muendliche_Verhandlung.pdf
–  Hintergrundpapier  zur  Verfassungsbeschwerde:
www.tinyurl.com/ceta-verfassungsbeschwerde
–  Schriftsatz  der  Verfassungsbeschwerde:
www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/2016-08-30_CETA-Klage.pdf
–  Zusammenfassung  des  Prozessvertreters:
www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/Hintergrundpapier_zur_CET



A-Klage.pdf

Pressekontakte:
Mehr Demokratie: Anne Dänner, presse@mehr-demokratie.de, 030 /
42 08 23 70
foodwatch: Martin Rücker, presse@foodwatch.de, 0 30 / 2 40 47
62 90

125.047 Menschen gegen CETA:
Campact,  foodwatch  und  Mehr
Demokratie  reichen  größte
Verfassungsbeschwerde  der
Geschichte ein
geschrieben von Andreas | 29. Juni 2017
Pressemitteilung – Freihandel:

– Handelsabkommen mit Kanada verstößt in vier Punkten gegen
das Grundgesetz
– Einstweilige Anordnung soll „vorläufige Anwendung“ von CETA
verhindern
– Bild-Aktionen heute in Erfurt und morgen in Karlsruhe

Erfurt/Karlsruhe/Berlin, 30. August 2016. Die Organisationen
Campact,  foodwatch  und  Mehr  Demokratie  haben  heute  beim
Bundesverfassungsgericht  in  Karlsruhe  Verfassungsbeschwerde
gegen das Handelsabkommen CETA eingereicht. 125.047 Menschen
haben sich der Beschwerde „Nein zu CETA“ angeschlossen – es
ist  damit  die  größte  Bürgerklage  in  der  Geschichte  der
Bundesrepublik Deutschland. Verteilt auf mehr als 70 Kartons,
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wurden die Vollmachten am heutigen Dienstag in Erfurt in einen
Laster geladen und auf den Weg nach Karlsruhe gebracht. Das in
Erfurt  ansässige  gemeinnützige  Christophoruswerk  hatte  die
Vollmachten  erfasst  und  sortiert.  –  Morgen  (Mittwoch)
Vormittag  sollen  die  Vollmachten,  mit  denen  sich  die
Bürgerinnen und Bürger der CETA-Beschwerde anschließen, an das
Bundesverfassungsgericht übergeben werden.

+++ ACHTUNG REDAKTIONEN: BILD-TERMIN IN KARLSRUHE AM MITTWOCH,
31.  8.,  10.45  UHR  IM  SCHLOSSPARK  NEBEN  DEM
BUNDESVERFASSUNGSGERICHT  +++

Nach  Einschätzung  der  Organisationen  verstößt  das  geplante
Abkommen zwischen der EU und Kanada gleich in vier Punkten
gegen  das  Grundgesetz.  Das  Bündnis  hat  beim
Bundesverfassungsgericht  zudem  eine  einstweilige  Anordnung
beantragt: Damit würde das Gericht den deutschen Vertreter im
Handelsministerrat  –  nach  dem  Stand  der  Dinge
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel – auffordern, gegen
die geplante „vorläufige Anwendung“ von CETA zu stimmen, mit
der das Abkommen bereits vor einer Abstimmung im Bundestag in
Kraft gesetzt werden soll. Eine solche „vorläufige Anwendung“
soll in diesem Herbst vom Ministerrat beschlossen werden.

„Die vorläufige Anwendung von CETA ist brandgefährlich, denn
damit  werden  Fakten  geschaffen.  Demokratisch  nicht
legitimierte Gremien und investorenfreundliche Schiedsgerichte
würden  bereits  anfangen  zu  arbeiten,  das  Vorsorgeprinzip
könnte ausgehebelt werden – das alles ohne Zustimmung des
Bundestages“,  erklärte  Roman  Huber,  geschäftsführender
Bundesvorstand der Vereins Mehr Demokratie.

„Es  steht  außer  Frage,  dass  CETA  schädlich  ist  für  die
Demokratie  und  deshalb  abgelehnt  werden  muss.  Vor  dem
Bundesverfassungsgericht  wollen  wir  klären  lassen,  ob  das
Abkommen  zusätzlich  noch  gegen  das  Grundgesetz  verstößt“,
ergänzte foodwatch-Geschäftsführer Thilo Bode.



Jörg  Haas  von  Campact  sagte:  „Über  125.000  Bürger  stehen
hinter  dieser  Verfassungsbeschwerde.  Sie  senden  ein  klares
Signal:  Wir  kämpfen  für  unsere  Demokratie  –  bis  vor  das
Verfassungsgericht!  Angesichts  wachsender
Politikverdrossenheit täten Bundesregierung und Parteien gut
daran, dieses Signal sehr ernst zu nehmen.”

Ansatzpunkt für die Verfassungsbeschwerde ist, dass CETA den
Einfluss von Parlamenten schwächen würde, wodurch auch die
Stimmen von Wählerinnen und Wählern weniger wert wären. Prof.
Dr.  jur.  Bernhard  Kempen,  Direktor  des  Instituts  für
Völkerrecht  und  ausländisches  öffentliches  Recht  an  der
Universität Köln, hat als Prozessvertreter des Bündnisses in
seinem  Schriftsatz  an  das  Verfassungsgericht  vier  Punkte
aufgeführt,  die  nach  Auffassung  der  Beschwerdeführer  nicht
vereinbar mit dem Grundgesetz sind:

–  Durch  CETA  sollen  europäisch-kanadische  Ausschüsse
weitreichende  Befugnisse  erhalten.  Sie  können  den  Vertrag
unter Umgehung der Parlamente auslegen und sogar verändern.
Das  oberste  CETA-Gremium,  der  „gemischten  Ausschuss“,  soll
allein  mit  Vertretern  der  Exekutive  besetzt  werden,
Parlamentarier und deutsche Vertreter sind nicht vorgesehen.

– Die geplanten Investitionsgerichte würden eine unzulässige
Paralleljustiz  mit  Sonderrechten  für  kanadische  Investoren
einrichten.  Dies  wäre  eine  Diskriminierung  europäischer
Investoren, denen dieser Weg verschlossen bliebe. Allein die
Möglichkeit, dass ein Schiedsgericht den deutschen Staat zu
hohen  Schadenersatzzahlungen  verpflichten  könnte,  hätte
erheblichen Einfluss auf Regulierung und Gesetzgebung.

–  Das  Vorsorgeprinzip  –  ein  Kernelement  der  europäischen
Regulierungspolitik – ist im CETA-Vertrag nicht hinreichend
abgesichert.  Damit  wären  viele  Verbesserungen  beim  Umwelt-
oder Gesundheitsschutz praktisch ausgeschlossen.

– Vorläufige Anwendung: Noch bevor die nationalen Parlamente



in den EU-Staaten über CETA abgestimmt haben, soll der Vertrag
„vorläufig“ angewandt werden – womöglich über Jahre hinweg.
Damit  würde  die  „vorläufige“  Anwendung  endgültige  Fakten
schaffen: Denn den negativen Folgen des Abkommens wären die
Bürgerinnen und Bürger voll und ganz ausgesetzt, lange vor
einem Votum des Bundestages.

Redaktioneller Hinweis:

– Bild-Termin in Karlsruhe am Mittwoch, 31.8., um 10.45 Uhr im
Schlosspark am Bundesverfassungsgericht

Links:

–  Hintergrundpapier  zur  Verfassungsbeschwerde:
tinyurl.com/ceta-verfassungsbeschwerde
–  Der  Schriftsatz  der  Verfassungsbeschwerde  sowie  eine
Zusammenfassung des Prozessvertreters Prof. Dr. jur. Kempen
stehen  ab  31.8.,  0.00  Uhr  zum  Download  bereit  unter:
www.freihandel-material.foodwatch.de

Pressekontakte:

– Campact: Svenja Koch, koch@campact.de, 0 42 31 / 95 75 90
– Mehr Demokratie: Anne Dänner, presse@mehr-demokratie.de, 030
/ 42 08 23 70
– foodwatch: Martin Rücker, presse@foodwatch.de, 0 30 / 2 40
47 62 90
– Vor Ort in Erfurt (30.8.): Ralf-Uwe Beck, Mehr Demokratie,
01 72 / 7 96 29 82
– Vor Ort in Karlsruhe (31.8.): Jörg Haas, Campact, 01 52 / 22
88 87 99



Einreichung  der  bislang
größten
Verfassungsbeschwerde:  Mehr
als 125.000 klagen gegen CETA
geschrieben von Andreas | 29. Juni 2017
Einladung zu Presse-/Fototerminen in Erfurt und Karlsruhe

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit mehr als 125.000 Bürger-Vollmachten ist „Nein zu CETA“ die
größte  Verfassungsbeschwerde  in  der  Geschichte  der
Bundesrepublik. Am 31. August reicht ein Bündnis aus Campact,
foodwatch  und  Mehr  Demokratie  die  Beschwerde  gegen  das
Freihandelsabkommen  CETA  beim  Bundesverfassungsgericht  in
Karlsruhe ein. Dazu möchten wir Sie herzlich einladen!

Zunächst werden die Vollmachten am 30. August in Erfurt auf
einen  Transporter  geladen.  Im  dortigen  gemeinnützigen
Christophoruswerk wurden die Vollmachten sortiert und erfasst.
Sie können als Pressevertreter beim Einladen anwesend sein,
fotografieren und Interviews führen.

1. Termin: Dienstag, den 30. August 2016 um 11:00 Uhr
Ort:  Christophoruswerk  Erfurt-Vieselbach,  Bahnhofsallee  5,
99198 Erfurt

mit:
– Ralf-Uwe Beck, Bundesvorstandssprecher Mehr Demokratie e.V.
– Andreas Otto, Geschäftsführer Christophorus Dienstleistungen
gGmbH

Am  folgenden  Tag,  dem  31.  August,  wird  der  Transporter
vormittags vor dem Bundesverfassungsgericht eintreffen. Kläger
aus der Region werden den Kleinlaster in Empfang nehmen und

https://www.ecopressblog.de/einreichung-der-bislang-groessten-verfassungsbeschwerde-mehr-als-125-000-klagen-gegen-ceta/
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die beschrifteten Kartons mit den Vollmachten aufstapeln und
medienwirksam ins Gebäude tragen. Zudem stehen Vertreter der
drei Organisationen Campact, foodwatch und Mehr Demokratie für
Interviews zur Verfügung.

2. Termin: Mittwoch, den 31. August 2016 um 10:45 Uhr
Treffpunkt:  Schlosspark  neben  dem  Bundesverfassungsgericht
Karlsruhe,  76131  Karlsruhe,  Stadtplanlink:
https://campact.org/CETA-Karlsruhe

mit:
–  Roman  Huber,  geschäftsführender  Bundesvorstand  Mehr
Demokratie  e.V.
– Lena Blanken, Volkswirtin, foodwatch e.V.
– Jörg Haas, Campaigner Campact e.V.

Für eine Rückmeldung, ob wir mit Ihrem Kommen rechnen dürfen,
sind wir dankbar – formlos telefonisch oder per Mail an eine
der drei Organisationen. Für das Betreten des Geländes des
Bundesverfassungsgerichts  in  Karlsruhe  sollten  sie  sich
sicherheitshalber anmelden unter presse@campact.de.

Mit freundlichen Grüßen

Svenja Koch, Sylvie Ahrens und Anne Dänner

Pressekontakte:

Campact, Svenja Koch, presse@campact.de
04231 / 95 75 90

foodwatch, Sylvie Ahrens, presse@foodwatch.de
030 / 24 04 76 290, 0174 / 375 16 89

Mehr Demokratie, Anne Dänner, presse@mehr-demokratie.de
0178 / 816 3017, 030 / 420 823 70


